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Zweiter Ausbildungsabschnitt

Auszug aus der GymPO II:

§13 Ausbildung an der Schule (4) Wahrend des zweiten Ausbildungsabschnitts werden zehn bis
zwolf, bei Schwerbehinderung in der Regel neun bis elf, Wochenstunden selbststandig und
begleitet unterrichtet, davon mindestens neun, bei Schwerbehinderung in der Regel acht,
Wochenstunden in Form eines kontinuierlichen selbststandigen Lehrauftrags. Die Schulleitung tragt
Sorge dafiir, dass nach dem Erziehungs- und Bildungsauftrag sowie in Ubereinstimmung mit den
geltenden Vorschriften unterrichtet wird.

Checkliste

e Die gesamte Unterrichtsverpflichtung pro Woche (kontinuierlich selbststandiger,
befristet selbststandiger und begleiteter Unterricht) betragt 10-12
Wochenstunden. Darin enthalten sind mindestens 9 Wochenstunden
selbststandigen Unterrichts im kontinuierlichen Lehrauftrag.

e 12 Stunden pro Woche sind die ,,Obergrenze” und dirfen nicht Gberschritten
werden! Eine Durchschnittsrechnung der Deputatsbelastung pro Woche ist nicht
zulassig.

e Sofern der Lehrauftrag (kontinuierlich selbststandiger Unterricht) nur neun

@ Wochenstunden umfasst, mussen zusatzlich 38 Einzelstunden (entsprechend
einer Deputatsstunde) nachgewiesen werden. In diese 38 Einzelstunden kénnen
die obligatorischen begleiteten Lehrauftrage einbezogen werden.

e Begleiteter Unterricht ist im Umfang von etwa 20 Stunden verbindlich. Dieser
soll (auBer im freiwilligen dritten Fach) in verschiedenen Schulstufen und verteilt
auf beide Facher gehalten werden.

* Bei einem kontinuierlichen Lehrauftrag von 12 Ustd./Woche muss der begleitete
Unterricht innerhalb des 12-stindigen Lehrauftrags erfolgen. Der Mentor
oder/und ein anderer Fachkollege besuchen und beraten den Referendar im
eigenstandigen Unterricht.

Planung des selbststandigen kontinuierlichen Unterrichts

Die Planung des selbststandigen kontinuierlichen Unterrichts sollte bereits gegen Ende des ersten
Ausbildungsabschnittes (ca. Juni) in einem Gesprach mit der Schulleitung besprochen werden. Der
selbststandig kontinuierliche Unterricht (Deputat) darf 12 Wochenstunden nicht Gberschreiten (vgl.
§13 (4) GymPO lI). Es geht beim selbststandig kontinuierlichen Unterricht um die Lehrauftrage, die
von Anfang bis Ende des Schuljahres selbststandig, vom Elternabend bis zur Note fur das
Versetzungszeugnis, voll verantwortlich Ubernommen werden. In diesen Klassen wird in der Regel
eine Lehrprobe abgelegt.

Bei der Planung mussen auch die Vorstellungen im Hinblick auf die schriftliche Dokumentation einer
Unterrichtseinheit bertcksichtigt werden: In welcher Klassenstufe lasst sich ein bestimmtes Thema
am besten verwirklichen? Die Themenabsprache mit dem Ausbilder erfolgt in den letzten drei Wochen
des ersten Ausbildungsabschnitts, spatestens in der ersten Schulwoche des zweiten
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Ausbildungsabschnitts! Winschenswert ist es, dass die Schulleitung durchgehende Lehrauftrage
zuweist, die verschiedene Stufen abdecken: Unterstufe: 5-6/7, Mittelstufe: 7-9/10, Oberstufe:
10-12/13. In den Klassenstufen 5 oder 11 bzw. 12/13 werden Referendare im Rahmen eines
kontinuierlichen selbststandigen Unterrichts in der Regel nicht eingesetzt.

Unterrichtet ein Referendar in ein und derselben Klasse zwei Facher, kann er nur in einem Fach eine
Prufungslehrprobe in dieser Klasse absolvieren. Wenn auf derselben Klassenstufe ein anderes Fach
unterrichtet wird, sollte sichergestellt sein, dass nicht mehr als die Halfte der Schuler der Klasse
schon am Unterricht im anderen Fach teilnimmt, da in diesem Fall eine Prifungslehrprobe nur in
einem Fach méglich wére. Dies gilt z. B. fiir die Ubernahme einer zusammengesetzten Klasse im Fach
Sport oder im Fach Religion, deren Schuiler aus mehreren Klassen stammen.

Zu beachten ist, dass Referendare mit einer Naturwissenschaft (Bio, Ch, Ph) ohne das studierte Fach
NwT keinen eigenstandigen Lehrauftrag im Fach NwT Ubernehmen durfen. Fir das Fach BNT gilt: Ein
eigenstandiger Lehrauftrag im fachsystematischen Teil (Biologie) ist nur fir Referendare mit dem
Fach Biologie méaglich. Die Ubernahme eines eigenstandigen Lehrauftrags im integrativen Teil (Ch,
Phy, Bio, T) sollte nur nach Rlcksprache mit den Seminarausbildern erfolgen.

Planung des befristet selbststandigen Unterrichts (,,Leihklassen*)

Gegebenenfalls ist flr die Dokumentation, fur eine Lehrprobe oder fur eine Unterrichtseinheit fur das
fachdidaktische Kolloquium ein befristeter selbststandiger Unterricht (,Leihklasse”) notwendig. Schon
nach wenigen Wochen im neuen Schuljahr, in der Regel Ende Oktober, muss die Schulleitung dem
Landeslehrerprafungsamt mitteilen, in welcher Klasse und in welcher Lehrprobenphase gepruft
werden soll. Eine rechtzeitige Planung der fur die entsprechenden Prifungsteile bendtigten
~Leihklassen” wird dringend empfohlen.

In der Lehrprobenphase unterrichtet der Referendar die Gbernommene Klasse selbststandig, d.h. der
Fachlehrer darf sich dann nicht in der Klasse aufhalten. Auch in der Zeitspanne, in der eine Leihklasse
unterrichtet wird, durfen vom Referendar nicht mehr als zwolf Unterrichtsstunden pro Woche gehalten
werden.

Planung des begleiteten Ausbildungsunterrichts

In jedem der Pflichtfacher (jedoch nur in zwei von drei Fachern einer notwendigen Kombination) ist im
Rahmen der Ausbildung im zweiten Ausbildungsabschnitt begleiteter Unterricht im Gesamtumfang
von etwa 20 Stunden durchzufthren, d.h. der Referendar unterrichtet stundenweise oder - in
Abhangigkeit vom personlichen Deputat - sogar eine Unterrichtseinheit in der Klasse eines Kollegen
(Fachlehrer oder Mentor). Der begleitende Lehrer oder Mentor bespricht die Planung, ist wahrend des
Unterrichts anwesend, analysiert und bespricht den Unterricht anschliefend mit dem Referendar. Der
begleitete Unterricht soll auf verschiedenen Schulstufen und etwa zu gleichen Teilen in den beiden
Fachern gehalten werden. Es ist sinnvoll, den begleiteten Unterricht maglichst vor der Prifungsphase
durchzufthren, damit aus der Rickmeldung ein groRtmaglicher Nutzen fir die Weiterentwicklung des
Unterrichts gezogen werden kann. Der Referendar und der Mentor achten darauf, dass im Rahmen
des selbststandigen Unterrichts an der Schule nicht Lehrauftrage erteilt werden, die Uber zwolf
Wochenstunden hinausgehen. (vgl. GymPO Il § 13 (4)). Dies qgilt insbesondere fur die Zeitspanne, in
der eine Leihklasse (Dokumentation, Lehrprobe) unterrichtet wird.

Bei einem kontinuierlichen Lehrauftrag von 12 Ustd./Woche muss begleiteter Unterricht innerhalb des
zwolfstiindigen Lehrauftrags enthalten sein. Damit der Referendar im zweiten Ausbildungsabschnitt
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besucht und beraten werden kann, sollten die Stundenplane von Mentor und zu betreuendem
Referendar abgestimmt werden. Die Vereinbarung eines regelmaRigen jour fixe unterstutzt die
kontinuierliche Betreuung im zweiten Ausbildungsabschnitt.

Dokumentation des Unterrichtseinsatzes

Die Schulleitung dokumentiert innerhalb der Schulleiterbeurteilung die Gesamtibersicht Uber den
selbststandigen, den befristet selbststandigen und den begleiteten Unterricht im zweiten
Ausbildungsabschnitt. Es ist ratsam, dass der Referendar seinen Unterrichtseinsatz im zweiten
Ausbildungsabschnitt, insbesondere den begleiteten Unterricht, dokumentiert. Flr die persdnliche
Dokumentation kann das Ubersichtsblatt zum Unterrichtseinsatz pdf / docx verwendet werden.

MindestgruppengroRe

Im Hinblick auf die Lehrproben sind die GruppengréRen der Klassen, die im eigenstandigen
Lehrauftrag unterrichtet werden, von Bedeutung. Die MindestgruppengrofRen fur Lehrproben sind
einheitlich geregelt.

Arbeitsgemeinschaften

Die Anrechnung einer Arbeitsgemeinschaft ist nur méglich, wenn es sich um einen Unterricht handelt,
der aufgrund klarer stofflicher Vorgaben mit entsprechender inhaltlicher Progression und
Leistungskontrollen dem Regelunterricht vergleichbar ist. Dies gilt Ublicherweise nur fur wenige
Sonderfalle wie z.B. flr Spanisch als spat beginnende Fremdsprache oder Informatik in Klasse 10. In
Sport kann eine Arbeitsgemeinschaft zusatzlich ins Deputat Gbernommen werden, wenn auch ohne
sie die Mindestzahl von durchschnittlich neun Wochenstunden Deputatsverpflichtung erreicht wird.
Auch unter Berucksichtigung der AG-Stunden darf niemals mehr als zw6If Wochenstunden
unterrichtet werden. Es empfiehlt sich daher, hochstens eine einstundige AG zu Ubernehmen und eine
zweistlndige nur dann, wenn sie auf das erste Halbjahr beschrankt wird, also durchschnittlich
einstundig ist.

From:
https://vif.gym.seminar-karlsruhe.de/seminarwiki/ - SeminarWiki ab K24

Permanent link: .
https://vif.gym.seminar-karlsruhe.de/seminarwiki/portfolio:referendariat:zweiter_aa:start?rev=1515669364 -.-f

Last update: 2018/01/11 11:16

SeminarWiki ab K24 - https://vif.gym.seminar-karlsruhe.de/seminarwiki/


https://vif.gym.seminar-karlsruhe.de/seminarwiki/_media/portfolio:referendariat:zweiter_aa:dokumentation_unterrichtseinsatz_aa2.pdf
https://vif.gym.seminar-karlsruhe.de/seminarwiki/_media/portfolio:referendariat:zweiter_aa:dokumentation_unterrichtseinsatz_aa2.docx
https://vif.gym.seminar-karlsruhe.de/seminarwiki/portfolio:pruefung:unterrichtspraxis:gruppengroessen
https://vif.gym.seminar-karlsruhe.de/seminarwiki/
https://vif.gym.seminar-karlsruhe.de/seminarwiki/portfolio:referendariat:zweiter_aa:start?rev=1515669364

	[Zweiter Ausbildungsabschnitt]
	Zweiter Ausbildungsabschnitt
	Planung des selbstständigen kontinuierlichen Unterrichts
	Planung des befristet selbstständigen Unterrichts („Leihklassen“)
	Planung des begleiteten Ausbildungsunterrichts
	Dokumentation des Unterrichtseinsatzes
	Mindestgruppengröße
	Arbeitsgemeinschaften



